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Natürliche Anlandungen und angefpülte „merkliche Erdtheile” gehören dem 
Eigenthümer des Ufers, an das fie fich anfegen, bei Anulfionen bleibt aber dem 
vorigen Befiger die Geltendmachung feines Eigenthumsrechts binnen Jahresfrift 
vorbehalten (SS All, 412 a. a. O.). Anlagen, welche zur Bildung Fünftlicher 
Anlandungen führen, find an öffentlichen Gemwäfjern nach den SS 16 und 41 der 
Landesgefege nur mit ftaatlicher Genehmigung zuläjftg; it dieje ertheilt, jo ftehen 

-die hierdurch entjtandenen Alluvionen privatrechtlich den natürlichen Anlandungen 
gleich.) 

3. Organifation der Wafjerverwaltung. 

Die Verwaltung des öffentlichen Baumwefens ift dem Minifterium des 
Anmern unterftellt, innerhalb desfelben bejteht ein technisches Departement für 
die Gefchäfte des Straßen und Wafjerbaues. Die zweite Inftanz find die 
politifchen Landesbehörden, bei denen ebenfalls technifche Departements ein- 
gerichtet find, und in deren Wirkungsfreis alle Angelegenheiten gehören, welche 
fic) auf die Benugung, Leitung und Abwehr dev Gewäfjer nach Maßgabe der 
Landesgefege beziehen. (Vergl. die SS 75, 76 %. ©.) 

Die unterjte nftanz bilden die Bezirfshauptmannfchaften. Se drei bis 
fünf derjelben find zu einem Baubezirfe vereinigt und einer derjelben ijt das 
für die Baugefchäfte des Baubezirts erforderliche technische Berjonal, an dejjen 
Spibe ein Oberingenieur als Fachvorftand fteht, beigegeben. Die technijchen 
Beamten unterftehen dem Bezirtshauptmann in derjelben Weife wie die Ad- 

miniftrativbeamten. 
Das Handelsminijterium verwaltet die Kommunifationsanftalten des Staates, 

dem Finanzminifterium find die Wegmaut und die Wafjermaut unterftellt. Erftere 

bildet das Entgelt für die Benußung der auf Staatskoften erhaltenen Straßen, 
Brücen und Ueberfuhren, legtere umfaßt die Schiffahrtgebühren, welche für 
einzelne jchiffbare Flüffe durch befondere Vorfchriften geregelt find. 

Sm Snterefje der Wafjerbauten, namentlich) der Negulirungen größerer 
Gewälfer, welche noch nicht zu den jchiffbaren Flüffen zählen, deren Ausführung 
aus Landesmitteln unter der Verwaltung der Landesausjchüffe erfolgt, find in 
den einzelnen Kronländern Landesingenieure thätig. Für Bemwäfjerung und Ent- 
wäjjerung find von einzelnen Landesausfchüffen oder Landwirtbichaftsgefellfchaften 
befondere Kulturingenieure angeftellt. Soweit gegen die Entjcheidungen der 
Berwaltungsbehörden der Weg der Bejchwerde an den Berwaltungsgerichtshof 
zugelafjen tjt, entjcheidet diefer al3 Kafjationsinftanz. Seine Entjcheidung kann 
nur nach Erfehöpfung des adminiftrativen Anftanzenzuges erfolgen und ift auf 

die Aufhebung der als gefegwidrig anerkannten Entfcheidungen und Verfügungen . 
der politischen Behörden bejchränft. Das Verwaltungsgericht ift dagegen nicht 
befugt, jelbjt in der Sache Entfcheidungen zu treffen.”) 
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